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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

§ 1

(1) Der Bebauungsplan Lurup 66 für den Geltungsbereich 
südlich der Luruper Hauptstraße, nördlich der Straße Bött-
cherkamp und östlich der Straße Rugenbarg (Bezirk Altona, 
Ortsteil 220) wird festgestellt. Das Plangebiet wird wie folgt 
begrenzt: Rugenbarg – Luruper Hauptstraße – Süd- und West-
grenze des Flurstücks 4858, Südostgrenzen der Flurstücke 185 
und 1654 der Gemarkung Lurup – Böttcherkamp. 

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die 
ihm beigegebene Begründung sowie die zusammenfassende 

Erklärung nach § 10a Absatz 1 des Baugesetzbuchs werden 
beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann 
 niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung sowie die 
zusammenfassende Erklärung können beim örtlich zustän-
digen Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei 
eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim 
Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

Verordnung 
über den Bebauungsplan Lurup 66

Vom 29. Oktober 2024 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3635), zuletzt geändert am 
20. Dezember 2023 (BGBI. I Nr. 394 S. 1, 28), in Verbindung 
mit § 3 Absätze 1 und 3 sowie § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfest-
stellungsgesetzes in der Fassung vom 30. November 1999 
(HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 9. Februar 2022 
(HmbGVBl. S. 104), § 81 Absatz 2a der Hamburgischen Bau-
ordnung vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), 
zuletzt geändert am 13. Dezember 2023 (HmbGVBl. S. 443, 
455), § 4 Absatz 3 Satz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur 
 Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 
(HmbGVBl. S. 350, 402), zuletzt geändert am 24. Januar 2020 
(HmbGVBl. S. 92), in Verbindung mit § 9 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert am 3. Juli 2024 (BGBl. I 
Nr. 225 S. 1, 10), und § 9 Absatz 4 des Hamburgischen Abwas-
sergesetzes in der Fassung vom 24. Juli 2001 (HmbGVBl. 
S. 258, 280), zuletzt geändert am 23. Januar 2018 (HmbGVBl. 
S. 19, 27), wird verordnet: 
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2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein 
 Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er 
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, 
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
 Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich werden
a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des 

Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem 
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind.

§ 2
Für die Ausführung des Bebauungsplans 

gelten nachstehende Vorschriften:

 1. Im allgemeinen Wohngebiet ist das ausnahmsweise Zulas-
sen von Gartenbaubetrieben und Tankstellen nach § 4 
Absatz 3 Nummern 4 und 5 der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. 
I S. 3787), zuletzt geändert am 3. Juli 2023 (BGBl. I Nr. 176 
S. 1, 6), unzulässig.

 2. In den urbanen Gebieten ist das ausnahmsweise Zulassen 
von Tankstellen nach § 6a Absatz 3 Nummer 2 BauNVO 
unzulässig.

 3. In den mit „(A)“ gekennzeichneten Flächen der urbanen 
Gebiete sind im Erdgeschoss Wohnungen unzulässig. 

 4. Innerhalb des urbanen Gebietes „MU 3“ sind Wohnnut-
zungen nur oberhalb des ersten Vollgeschosses zulässig.

 5. Innerhalb des urbanen Gebietes „MU 4“ sind Wohnnut-
zungen unzulässig.

 6. In den urbanen Gebieten ist das ausnahmsweise Zulassen 
von Spielhallen, Wettbüros und Vorführ- und Geschäfts-
räume, deren Zweck auf Darstellungen oder auf Handlun-
gen mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist, sowie Bor-
dellen und bordellartigen Betrieben unzulässig.

 7. In dem mit urbanes Gebiet „MU 1“ bezeichneten Bauge-
biet darf die festgesetzte Grundflächenzahl für Stellplätze, 
Tiefgaragen, Zufahrten, Wege, Terrassen und Freitreppen 
bis zu einer Grundflächenzahl von 1,0 überschritten wer-
den.

 8. In den Gewerbegebieten sind Anlagen für sportliche 
 Zwecke unzulässig.

 9. In den Gewerbegebieten ist das ausnahmsweise Zulassen 
von Vergnügungsstätten und gewerblichen Freizeit-
einrichtungen, wie zum Beispiel Diskotheken, Fitness-
center, Squash- und Tennishallen sowie Spielhallen, Wett-
büros und Vorführ- und Geschäftsräume, deren Zweck auf 
Darstellungen oder auf Handlungen mit sexuellem Cha-
rakter ausgerichtet sind, sowie Bordellen und bordell-
artigen Betrieben unzulässig.

10. In den Gewerbegebieten sind Einzelhandelsbetriebe unzu-
lässig mit Ausnahme von Verkaufsflächen, die im unmit-
telbaren räumlichen und betrieblichen Zusammenhang 
mit Handwerksbetrieben, produzierenden Gewerbebetrie-
ben und Tankstellen stehen und nicht mehr als insgesamt 
150 m² Verkaufsfläche je Betrieb umfassen.

11. In den Gewerbegebieten „GE 2“ und „GE 3“ sind Beher-
bergungsbetriebe unzulässig.

12. Die mit einem Gehrecht zu belastende Fläche umfasst die 
Befugnis der Freien und Hansestadt Hamburg zur Nut-
zung als allgemein zugänglicher Gehweg.

13. Auf den mit „(B)“ bezeichneten überbaubaren Flächen 
sind technische Aufbauten nur ausnahmsweise über den 
festgesetzten Gebäudehöhen und Vollgeschossen zulässig, 
wenn die Gestaltung des Gesamtbaukörpers und das Orts-
bild nicht beeinträchtigt werden. Technische Aufbauten 
sind mindestens 2,5 m von der zur Straßenseite ausgerich-
teten Außenfassade zurückzusetzen.

14. Auf den mit „(C)“ bezeichneten überbaubaren Flächen 
sind Werbeanlagen nur für Betriebe zulässig, die in dem 
Gebiet ansässig sind. Werbeanlagen dürfen eine Höhe von 
6 m bezogen auf Straßenniveau nicht überschreiten.

15. Schlafräume sind zu den mit „(D)“ bezeichneten Fassaden 
hin unzulässig. Wohn-/Schlafräume in Einzimmerwoh-
nungen und Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu 
 beurteilen. Wird an Gebäudeseiten ein Pegel von 70 dB(A) 
am Tag erreicht oder überschritten, sind an den Fenstern 
der zu dieser Gebäudeseite orientierten Räume bauliche 
Schallschutzmaßnahmen in Form von verglasten Vorbau-
ten (zum Beispiel verglaste Loggien, Wintergärten) oder 
vergleichbare Maßnahmen vorzusehen.

16. In dem allgemeinen Wohngebiet sowie in den urbanen 
Gebieten „MU 1“, „MU 2“ und „MU 3“ ist für den Außen-
bereich einer Wohnung entweder durch Orientierung an 
lärmabgewandte Gebäudeseiten oder durch bauliche 
Schallschutzmaßnahmen, wie zum Beispiel verglaste Log-
gien mit teilgeöffneten Bauteilen, sicherzustellen, dass 
durch diese baulichen Maßnahmen insgesamt eine Schall-
pegelminderung erreicht wird, die es ermöglicht, dass in 
dem der Wohnung zugehörigen Außenbereich ein Tag-
pegel von kleiner 65 dB(A) erreicht wird.

17. An den mit „(E)“ gekennzeichneten Fassaden und den im 
allgemeinen Wohngebiet mit „(E)“ gekennzeichneten 
Bereichen ist durch geeignete bauliche Schallschutzmaß-
nahmen wie zum Beispiel Doppelfassaden, verglaste Vor-
bauten (zum Beispiel verglaste Loggien, Wintergärten), 
besondere Fensterkonstruktionen oder in ihrer Wirkung 
vergleichbare Maßnahmen sicherzustellen, dass durch 
diese baulichen Maßnahmen insgesamt eine Schallpegel-
differenz erreicht wird, die es ermöglicht, dass in Schlaf-
räumen ein Innenraumpegel bei teilgeöffneten Fenstern 
von 30 dB(A) während der Nachtzeit nicht überschritten 
wird. Erfolgt die bauliche Schallschutzmaßnahme in Form 
von verglasten Vorbauten, muss dieser Innenraumpegel 
bei teilgeöffneten Bauteilen erreicht werden. Wohn-/
Schlafräume in Einzimmerwohnungen und Kinderzim-
mer sind wie Schlafräume zu beurteilen.

18. Aufenthaltsräume von gewerblichen Nutzungen – hier ins-
besondere die Pausen- und Ruheräume – sind zu den mit 
„(F)“ gekennzeichneten Fassaden hin unzulässig. Soweit 
die Anordnung an den von Verkehrslärm abgewandten 
Gebäudeseiten nicht möglich ist, muss für diese Räume ein 
ausreichender Schallschutz an Außentüren, Fenstern, 
Außenwänden und Dächern der Gebäude durch bauliche 
Maßnahmen geschaffen werden.
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19. Das auf den Grundstücksflächen anfallende Nieder-
schlagswasser ist, sofern es nicht gesammelt und genutzt 
wird, auf den jeweiligen Grundstücken zu versickern. 

20. Für die zu erhaltenden Bäume und Sträucher sind bei 
Abgang gleichartige Ersatzpflanzungen vorzunehmen und 
dauerhaft zu erhalten, sodass Charakter und Umfang der 
jeweiligen Pflanzung erhalten bleiben. Geringfügige 
Abweichungen von den festgesetzten Baumstandorten 
können zugelassen werden. 

21. Außerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind 
Geländeaufhöhungen und Abgrabungen im Wurzel-
bereich festgesetzter Bäume unzulässig. 

22. Die nicht überbauten Grundstücksflächen und nicht über-
bauten Flächen von Tiefgaragen sind zu begrünen. Nicht 
überbaute Flächen von Tiefgaragen sind mit einem min-
destens 80 cm starken, durchwurzelbaren Substrataufbau 
zu versehen und dauerhaft zu begrünen. Ausnahmen für 
erforderliche Flächen für Terrassen, Wege, Freitreppen 
und Kinderspielflächen können zugelassen werden. Für 
Bäume auf Tiefgaragen muss jeweils auf einer Fläche von 
12 m² die Schichtstärke des durchwurzelbaren Substrat-
aufbaus mindestens 1 m betragen.

23. In den Gewerbegebieten sowie in den urbanen Gebieten 
„MU 2“, „MU 3“ und „MU4“ sind 20 vom Hundert (v. H.) 
der Grundstücksflächen mit Bäumen und Sträuchern zu 
bepflanzen. Je 30 m² der zu bepflanzenden Fläche ist min-
destens ein großkroniger Laubbaum und je 1 m² ist min-
destens ein Strauch zu pflanzen. 

24. In den Gewerbegebieten ist je vier Stellplätze ein groß-
kroniger Baum zu pflanzen. Stellplatzanlagen sind mit 
Hecken oder frei wachsenden Sträuchern einzufassen.

25. Im allgemeinen Wohngebiet ist je 150 m² der nicht über-
bauten Grundstücksflächen und der nicht überbauten Flä-
chen von Tiefgaragen ein kleinkroniger Baum oder für je 
300 m² der nicht überbauten Grundstücksflächen und der 
nicht überbauten Flächen von Tiefgaragen ein großkroni-
ger Baum zu pflanzen.

26. Für die festgesetzten Anpflanzungs- und Erhaltungsge-
bote sind standortgerechte, einheimische Laubbäume und 
Sträucher zu verwenden. Großkronige Bäume müssen 
einen Stammumfang von mindestens 18 cm, kleinkronige 
Bäume einen Stammumfang von mindestens 14 cm, gemes-
sen in 1 m Höhe über dem Erdboden, aufweisen. Im Wur-
zelbereich jedes anzupflanzenden Baumes ist eine offene 
Vegetationsfläche von mindestens 18 m² anzulegen und zu 
begrünen. Die Stärke des durchwurzelbaren Substratauf-
baus der offenen Vegetationsfläche muss mindestens 
120 cm betragen.

27. Dachflächen von Gebäuden sind mit einer Neigung von 
bis zu 20 Grad herzustellen und im Gewerbegebiet zu min-
destens 50 v. H. sowie im urbanen Gebiet und im allgemei-
nen Wohngebiet zu mindestens 70 v. H., bezogen auf die 
Grundfläche des jeweiligen Gebäudes im Sinne von § 19 
Absatz 2 BauNVO, mit einem mindestens 12 cm starken, 
durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen, mit stand-

ortgerechten Stauden und Gräsern zu begrünen und dauer-
haft zu erhalten. 

28. In den Baugebieten sind zur Begrünung von Fassaden mit 
standortgerechten Schling- und Kletterpflanzen mindes-
tens 20 v. H. der Außenwandflächen von Gebäuden mit 
Vegetationsrankgerüsten auszustatten. Je Meter zu begrü-
nende Wandlänge ist mindestens eine Pflanze zu verwen-
den. Pro Pflanze sind eine offene Pflanzscheibe von min-
destens 1 m², eine Pflanzgrube mit mindestens 0,8 m Tiefe 
und durchwurzelbares Bodenvolumen von mindestens 
1 m. zu berücksichtigen. Die festgesetzten Fassadenbegrü-
nungen sind dauerhaft zu erhalten. 

29. In den Baugebieten sind je angefangene 1000 m² der 
Grundstücksfläche mindestens ein Nistkasten für Höhlen- 
und Halbhöhlenbrüter und je angefangene 1500 m² min-
destens ein Fledermauskasten an fachlich geeigneter Stelle 
in die Gebäudefassade zu integrieren und dauerhaft zu 
unterhalten.

30. In den Baugebieten sind Geh- und Fahrwege und ebener-
dige Stellplätze in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau 
herzustellen. Feuerwehrauffahrten und -aufstellflächen 
auf zu begrünenden Flächen sind in vegetationsfähigem 
Aufbau herzustellen.

31. Zur Vermeidung des Vogelschlags sind Flächen aus Glas 
durch geeignete Maßnahmen (zum Beispiel mehrschichti-
ger Fassadenaufbau, Gliederung der Fassade, Aufbringung 
wirksamer Markierungen, Verwendung transluzenter 
 Gläser und Verwendung von Glasflächen mit einem nied-
rigem Lichtreflexionsgrad) erkennbar für das Vogelauge 
zu strukturieren beziehungsweise als Hindernis sichtbar 
zu machen, wenn der Glasanteil der Fassade größer als 
75 v. H. ist oder zusammenhängende Glasflächen mit Glas-
scheiben von größer 6 m² vorgesehen sind. Satz 1 gilt nicht 
für Glasflächen bis 10 m über Geländeoberkante, es sei 
denn, die Glasflächen befinden sich in unmittelbarer 
Umgebung zu Gehölzen, Gewässern oder anderen größe-
ren Vegetationsflächen (wie zum Beispiel Wiesen) oder 
ermöglichen eine Durchsicht auf Vegetation, Gewässer 
oder Himmel.

32. Außenleuchten sind zum Schutz von wild lebenden Tier-
arten ausschließlich mit Leuchtmitteln mit warmweißer 
Farbtemperatur von maximal 3000 Kelvin zulässig. Die 
Leuchtgehäuse sind gegen das Eindringen von Insekten 
staubdicht geschlossen auszuführen und dürfen eine Ober-
flächentemperatur von 60 Grad Celsius nicht überschrei-
ten. Eine Abstrahlung oberhalb der Horizontalen sowie 
auf angrenzende Wasserflächen, Gehölze oder Grünflä-
chen ist unzulässig. Die Lichtquellen sind zeitlich und in 
ihrer Anzahl auf das für die Beleuchtung absolut notwen-
dige Maß zu beschränken.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 29. Oktober 2024.
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